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Alle Werte in Euro oder % sind gültig für 2026, sofern nicht 
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1  G R Ü N D U N G S F A H R P L A N 

 
Beginnen Sie rechtzeitig mit der Planung Ihrer Unternehmensgründung. 
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2  G E W E R B L I C H E   S O Z I A L V E R S I C H E R U N G  
 
2.1 Allgemeines 
 

Personenkreis 
Selbstständig erwerbstätige Einzelunternehmer, Gesellschafter von Personengesellschaften 
und Gesellschafter-Geschäftsführer mit einer Beteiligung von mehr als 25 % fallen unter das 
Gewerbliche Sozialversicherungsgesetz (GSVG).  
 
Auch wenn Sie auf Werkvertragsbasis arbeiten, Honorarnoten ausstellen oder als „Neuer 
Selbstständiger“ keine Gewerbeberechtigung anzumelden haben, sind Sie nach GSVG 
sozialversicherungspflichtig, es gibt jedoch Befreiungen und Ausnahmen. 
 
Beitragsgrundlage 
Die Sozialversicherungsbeiträge errechnen sich aus dem im Geschäftsjahr erwirtschafteten 
einkommensteuerpflichtigen Gewinn zzgl. der in diesem Jahr vorgeschriebenen Beiträge (= 
Beitragsgrundlage). Der Beitragssatz beträgt rund ein Viertel der Beitragsgrundlage (im Jahr 
2026 liegt dieser Wert bei 26,83 % zuzüglich € 155,40 Unfallversicherungsbeitrag).  
 
Die vorläufigen fixen Beitragsvorschreibungen für Jungunternehmer im Gründungsjahr und in 
den beiden Folgejahren betragen € 1.929,72. Neben dem Kranken-, Pensions- und 
Unfallversicherungsbeitrag ist in diesem Wert auch die Selbstständigenvorsorge inkludiert. Die 
Beiträge werden jeweils quartalsweise für 3 Monate vorgeschrieben und sind immer Ende 
Februar, Ende Mai, Ende August und Ende November fällig.  
 
Achtung! Die für Neugründer günstigen fixen Pensionsbeiträge für alle Jahre und die 
Krankenversicherungsbeiträge für das 3. Kalenderjahr werden anhand der Steuerbescheide 
nachbemessen. Sollten Sie in diesem Zeitraum bereits beträchtliche Gewinne erwirtschaftet 
haben, ist mit einer schmerzlichen Nachzahlung zu rechnen.  
 
 

 
 
Bilden Sie daher in diesen Fällen rechtzeitig Rücklagen und befragen 
Sie dazu Ihren Steuerberater! 
 

 

 
 
Befreiung/Ausnahmen von Sozialversicherung 
 
Eine Ausnahme von der Pflichtversicherung nach dem GSVG (Gewerbliches 
Sozialversicherungsgesetz) ist für Kleinunternehmer möglich, wenn der jährliche Umsatz 
55.000 Euro nicht übersteigt und die Gewinne unter der Versicherungsgrenze von 6.613,20 
Euro (2026) liegen. Zudem müssen spezielle Vorversicherungszeiten (max. 12 Monate GSVG 
in 5 Jahren) erfüllt sein oder das Regelpensionsalter erreicht sein. Man ist jedoch trotzdem zur 
Zahlung der Unfallversicherung verpflichtet. Diese Ausnahme muss bei der SVS beantragt 
werden. Das Antragsformular kann auf der Homepage der SVS Online ausgefüllt werden. 

 
https://www.svs.at/cdscontent/?contentid=10007.846813&portal=svsportal 

 
Die Sozialversicherung prüft im Nachhinein, anhand der Einkommensteuer-
Bescheide/Umsatzsteuer-Bescheide, ob die Voraussetzungen (Umsatzgrenzen / 
Gewinngrenze) erfüllt worden sind. Sollte ein Überschreiten der Grenzen festgestellt werden, 
werden die Beiträge nachträglich vorgeschrieben. Zusätzlich kann es zu einem 9,3 % 
Beitragszuschlag kommen, wenn die SVS nicht binnen 8 Wochen ab Ausstellung des 

https://www.svs.at/cdscontent/?contentid=10007.846813&portal=svsportal
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Einkommensteuerbescheids vom Steuerpflichtigen informiert wird, dass die Grenzen 
überschritten worden sind. 
 

 
 
2.2 Anmeldung zur gewerblichen Sozialversicherung bei der SVS 

 
 
Bei einer Gewerbeanmeldung werden SVS und Finanzamt direkt verständigt. Die SVS schickt 
die Unterlagen aufgrund der Gewerbeanmeldung selbständig zu. Sollten die Unterlagen nicht 
binnen 4 Wochen einlangen, ist telefonisch Rücksprache mit der SVS zu halten. 
 
Eine eigeninitiative Anmeldung bei der SVS muss lediglich für Freiberufler und Neue 
Selbständige, die über die Geringfügigkeitsgrenze kommen, erfolgen. 
 
Die SVS-Anmeldung erfolgt online auf svs.at. 
 

 
 
 
SVS-Neuzugänge erhalten ein Begrüßungsschreiben und die Bestätigung über den 
Versicherungsschutz. Alles weitere erfolgt online über www.svs.at 
 
Zu Demonstrationszwecken und um ersichtlich zu machen, welche Informationen bei der 
Online-Anmeldung erforderlich sind, haben wir das nicht mehr gültige, frühere 
Anmeldeformular (Stand: 2016/2017) beigefügt. 
 
Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang auch die Meldepflichten an die SVS bezüglich 
Änderungen des Versicherungsverhältnisses (z.B. Adressänderungen, Änderungen bei 
Einkünften usw.). Im nachfolgenden Infoblatt der SVS finden Sie die Details.  
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3  E I N K O M M E N S T E U E R 
 
 

3.1 Gewinnermittlung – Einkommensteuer 
 
Die häufigste Art der Gewinnermittlung bei einem neu gegründeten Unternehmen ist die §4/3 
Einnahmen-Ausgaben-Rechnung.  
 
Dabei wird der Saldo („Gewinn“) eines Kalenderjahres versteuert, der sich ergibt, wenn man 
alle in diesem Jahr zugeflossenen Einnahmen um alle in diesem Jahr tatsächlich bezahlten 
betrieblichen Ausgaben kürzt.  
 

 

 
Ab wann muss ich als Einnahmen-Ausgaben-Rechner zur 
Bilanzierung wechseln bzw. mich ins Firmenbuch eintragen 
lassen? 
 
Die Pflicht zur Bilanzierung und Eintragung ins Firmenbuch 
entsteht nur für Unternehmer, welche in zwei aufeinander 
folgenden Jahren mehr als € 700.000 Umsatz erzielt haben oder 
bei einmaligem Überschreiten der € 1.000.000 Grenze. 
  
Seit 1.1.2007 dürfen sich Einnahmen-Ausgaben-Rechner unter 
dieser Umsatzschwelle auch freiwillig ins Firmenbuch eintragen 
lassen, ohne bilanzieren zu müssen. Ein Vorteil der Eintragung ist 
u. a. die internationale Publizität in einem öffentlichen Register, 
"Markenrecht"-Schutz besteht dadurch allerdings nicht. 
 

 

 
Bei mehreren Einkommensarten (z.B. Einkünfte aus selbstständiger und unselbstständiger 
Arbeit, Mieteinnahmen usw.) wird die Einkommensteuer von der Summe aller Einkunftsarten 
berechnet. 
 
Investitionen in Maschinen und Geräte von mehr als € 1.000,00 netto (Vorjahr € 1.000,00) sind 
nicht sofort im selben Jahr Ausgaben, sondern auf die Nutzungsdauer („Abschreibungen“) zu 
verteilen. Ausgaben für Einkommensteuer und Umsatzsteuer sind keine Ausgaben, die den 
Gewinn kürzen. 
 
Die Einkommensteuer für Einzelunternehmer und Gewinnanteile der Gesellschafter von 
Personengesellschaften errechnet sich folgendermaßen:  
 

 Für Veranlagungen ab 2026 gilt: 
 
 

 Einkommensteile Steuersatz 
bis € 13.539 0 % 
über € 13.539 bis € 21.992 20 % 
über € 21.992 bis € 36.485 30 % 
über € 36.458 bis € 70.365 40 % 
über € 70.365 bis € 104.859 48 % 
über 104.859 bis € 1.000.000 50 % 
über € 1.000.000 55 % 
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Ab Veranlagung für 2016 dürfen Einzelunternehmer (=natürliche Personen) bis 100 % ihrer 
steuerpflichtigen Gewinne mit Vorjahresverlusten ausgleichen.  
 
 

3.2 Betriebseröffnung 
 
Als Gründer müssen Sie innerhalb des ersten Monats nach Beginn der Geschäftstätigkeit beim 
Finanzamt das Eröffnen Ihres Gewerbebetriebs sowie den Standort bekannt geben 
(„Betriebseröffnungsanzeige“). Dabei genügt eine formlose schriftliche Mitteilung, mit der Sie 
auch gleich Ihre Steuernummer beantragen. 
Vom Finanzamt bekommen Sie in Folge einen Fragebogen zugesandt, in dem auch der Umsatz 
und Gewinn des Eröffnungs- und des Folgejahrs abgefragt wird (Formular Verf 24). 
 
Sie können Ihre UID-Nummer, aber auch den Beginn Ihrer Selbständigkeit bequem von zu 
Hause aus, in FinanzOnline.bmf.gv.at/Menü/Eingaben/Anträge als „Erklärungswechsel“ auf 
„Einkommensteuererklärung“ (statt Arbeitnehmerveranlagung) ab dem Jahr des 
Beginns/Gründung der Finanzverwaltung bekanntgeben, mit ähnlichen Angaben wie auf dem 
Formular Verf24 (das Sie weiterhin faxen können). 
 
 

  
Diese Angaben im Finanzamt-Fragebogen dienen als Basis für die 
Vorauszahlung Ihrer Einkommenssteuer. Gehen Sie dabei von rea-
listischen Annahmen aus, um zu hohe Vorauszahlungen oder ebenso 
unangenehme Nachzahlungen zu vermeiden! 

 

  
 

 
3.3 Betriebsausgaben 

 
Am einfachsten werden die Betriebsausgaben mit einem Spesenverteiler (siehe Punkt 3.4) 
belegweise erfasst. Die folgende Übersicht zeigt die wichtigsten Betriebsausgaben mit den 
entsprechenden Kennzahlen, wie sie auch auf den Formularen zur Einkommensteuererklärung 
(siehe Punkt 3.5) Anwendung finden. 

 
 
 
 
 

Übersicht wichtiger steuerlich absetzbarer Betriebsausgaben 
siehe auch E2-Ausfüllanleitung zur E1, BMF-Steuerbuch bzw. Einkommensteuerrichtlinien Rz. 1457f 
 
Betriebsausgaben sind mit dem bezahlten Rechnungsbetrag abzusetzen, mit oder ohne Umsatzsteuer 
– je nachdem, ob man zur Regelbesteuerung optiert hat bzw. die Brutto- oder Nettoverrechnungs-
methode anwendet.   
 
Bei einer gemischten Nutzung (betrieblich und privat) ist ein anteiliger Privatanteil auszuscheiden. Der 
Anteil der privaten Nutzung kann nur in den seltensten Fällen genau gemessen werden, er wird in aller 
Regel so gut wie möglich geschätzt. Der Privatanteil bemisst sich z.B. nach den anteiligen 
Quadratmetern, zeitlicher Nutzung, Leistung, Beanspruchung.  
 
Einmal im Jahr hat der Steuerpflichtige, der Gewinne aus selbständiger oder gewerblicher Tätigkeit oder 
aus Land- und Forstwirtschaft erzielt, für das Finanzamt die Beilage E1a für jede seiner Tätigkeiten 
auszufüllen. Hier finden Sie eine Übersicht, in welche Kennzahlen Sie die wichtigsten Betriebsausgaben 
einzutragen haben.   
 
Beilage 1 a   
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Kennz. Betriebsausgaben Beachte, Hinweise + Privatanteile 
9100 Waren, Rohstoffe, 

Hilfsstoffe 
Waren- und Materialeinkauf, Fremdleistungen,                  
bezahlte Honorarnoten 

9120 Personalaufwand lt. Lohnverrechnung, Lohnzettel, Lohnnebenkosten, 
Beiträge Gebietskrankenkasse, Finanzamt und 
Kommunalsteuer 

9130 Afa – Abschreibungen auf 
das Anlagevermögen 

Investitionen in Geräte, Maschinen, Computer  
> € 1.000,- dürfen nicht im selben Jahr sofort zur 
Gänze abgeschrieben werden, sondern sind auf die 
Jahre der Nutzung zu verteilen, in der Regel 3-5 Jahre 
für PC + Maschinen, 10 Jahre für Möbel, 40 Jahre für 
Gebäude.  
Neu: seit 2020 darf alternativ zur linearen Afa von 
Investitionen ins Anlagevermögen eine degressive 
Afa für bestimmte Wirtschaftsgüter mit einem 
unveränderlichen Prozentsatz von höchstens 30 % auf 
den jeweiligen Restbuchwert vorgenommen werden. 
Die Abschreibungsdauer wird dabei nicht verändert. 
Ein einmaliger Wechsel von der degressiven in die 
lineare Abschreibung ist möglich. 
Für betrieblich genutzte Gebäudeteile wurde eine 
beschleunigte Afa zur Auswahl vorgesehen. 
Anwendbar erstmalig für Wirtschaftsgüter/Gebäude, 
die ab 1.7.2020 angeschafft oder hergestellt wurden.  

9160 Reise- und Fahrtspesen Fahrkarten, Bahn- und Flugtickets im betrieblichen 
Interesse, vor allem/insbesondere zu Kunden, 
Lieferanten, Partnerfirmen, aber auch zu Seminaren, 
Fortbildung, Tagungen 

9160 km-Gelder Bei Fahrten mit einem Kfz, das zu nicht mehr als 50 % 
betrieblich genutzt wird. Je gefahrenem Kilometer 
dürfen € 0,50 berücksichtigt werden. Über diese km ist 
ein detailliertes und genaues Fahrtenbuch zu führen 
(vgl. Vorlage anbei).  

9160 Diäten, Taggelder Für betrieblich veranlasste „Reisen“, z.B. zu Kunden, 
Geschäftspartnern oder zum Wareneinkauf, die über 3 
Stunden dauern und mind. 25 km entfernt sind, können 
Diäten geltend gemacht werden – Voraussetzung dafür 
ist ein Fahrtenbuch, vgl. Beilage. (Ausnahme bei 
ständigem Einsatzgebiet eines Vertreters). Im Inland 
betragen die amtlichen Sätze € 2,50 pro angefangene 
Stunde, max. € 30,00 für jeweils 24 Stunden. Für jede 
Übernachtung ohne Nachweis Hotelrechnung dürfen  
€ 17,- pauschal abgesetzt werden. Für Auslandsreisen 
gelten eigene Sätze je nach Stadt bzw. Staat.  

9170 tatsächliche laufende Kfz-
Kosten 

Kfz ist Betriebsvermögen, wenn mehr als 50 % 
betrieblich genutzt, Privatanteil in der Regel 10 bis  
30 % auszuscheiden, Reparaturen, Versicherungen, 
Tankrechnungen, ... Es ist zu unterscheiden zwischen 
sog. "Fiskal-LKW" (Vorsteuer-Abzug) und PKW (keine 
Vorsteuer). Bei PKW ist zudem die sog. „Luxusgrenze“ 
von € 40.000,- Neupreis zu beachten und darüber- 
hinausgehende Aufwendungen anteilig zu kürzen. 
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9200 Bewirtung und 
Repräsentation 

Reine Repräsentationskosten ohne Werbecharakter 
sind steuerlich nicht abzugsfähig, bei der Bewirtung 
von Geschäftsfreunden im Zusammenhang mit 
konkreten Geschäftsabschlüssen sind steuerlich nur 
50 % absetzbar. Auf der Rückseite der Rechnungen 
sind Name und Zweck der Bewirtung zu notieren. 
Werbeaufwendungen, Anzeigen und Inserate sind zu 
dokumentieren, am besten bewahrt man Gästelisten 
und Programme der Veranstaltungen gut auf.  

9230 alle übrigen Ausgaben, 
z.B. 

  

  Arbeitskleidung Nur, wenn typische Berufskleidung, die niemals in der 
Freizeit getragen wird (Arztkittel, Schutzanzüge, ...)   
NICHT: normaler Herrenanzug, „weiße T-Shirts“, ... 

  Arbeitszimmer in 
Privatwohnung 

Anteilige Errichtungskosten, Afa, Betriebskosten, 
Einrichtung und Kreditzinsen sind lt. Rechtsprechung 
des VwGH nur bei ganz bestimmten Berufsgruppen 
abzugsfähig, wenn es den (einzigen) Mittelpunkt der 
Erwerbstätigkeit bildet (z.B. Konzertpianist übt zu 
Hause, Schriftsteller, Heimarbeiter, ...)    NICHT: 
Lehrer, ... 

  Aus- und 
Fortbildungskosten, 
Umschulungskosten 

Soweit zum Erwerb neuen oder zur Erhaltung und 
Ausweitung des bestehenden Erwerbseinkommens 
erforderlich; auch vorweggenommene und 
nachträgliche Werbungskosten sind steuerlich im Jahr 
der Zahlung abzugsfähig 

  Computer, Laptop, Drucker Nutzungsdauer 3-4 Jahre, Privatanteil zwischen 10 
und 40 % ist auszuscheiden 

  Telefon, Internet Tatsächliche Kosten abzgl. Privatanteil von 10-30 % 
oder pauschal 

  Fachliteratur   

  Büromaterial etc.   

9227       
9229 

15 % Gewinn-Freibetrag 
ohne Investitionen bis  
€ 33.000 od. 13 % mit 
Investitionen bis € 100.000 

Ab 1.1.2022 dürfen Einnahmen-Ausgaben-Rechner  
15 % ihres steuerpflichtigen Jahresgewinnes komplett 
steuerfrei stellen. Bis zu € 33.000 Gewinn und es sind 
keine Investitionen nötig, darüber hinaus sind 13 % 
Gewinn-Freibetrag bis zu € 100.000 möglich, wenn sie 
um denselben Betrag in begünstigte neue körperliche 
Wirtschaftsgüter, Gebäude oder §14(7) Wertpapiere 
investieren und diese durchgehend für mindestens 4 
Jahre im Betriebsvermögen nutzen.  

ODER Betriebsausgaben-
pauschale 

Anstelle der tatsächlichen Ausgaben bzw. wenn 
Belege fehlen, dürfen ab 2025 13,6 % (bis 2024 12 %) 
von den Einnahmen als Betriebsausgaben abgesetzt 
werden. Bei freiberuflichen oder gewerblichen 
Einkünften aus Beratung, von Schriftstellern, 
Vortragenden, Wissenschaftlern, Unterrichtenden oder 
Erziehern bzw. bei Aufsichtsräten und 
Geschäftsführern dürfen nur 6 % als pauschale 
Betriebsausgaben geltend machen werden. 
Manche nichtbuchführende Gewerbetreibende dürfen 
ihren Gewinn alternativ sogar mit anderen, spezielleren 
pauschalen Betriebsausgaben ermitteln wie z.B. Maler 
oder Gastronomie – bitte beachten Sie dazu aber die 
Fristen und lassen Sie sich beraten. 
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Die Angaben erfolgen nur exemplarisch zu Beispielzwecken ohne Anspruch auf Vollständigkeit und 
ersetzen in keinem Fall die ausführliche Beratung durch einen berufsbefugten Wirtschaftstreuhänder.  

    
 

Arbeitsplatzpauschale 
Ab der Veranlagung 2022 können pauschale Aufwendungen für die betriebliche Nutzung der 
Wohnung geltend gemacht werden (z.B. für Miete, Strom oder Heizung) – unabhängig von 
bzw. zusätzlich zu wie bisher nicht wohnraumspezifischen Geräten wie Computer, Drucker, 
Sessel usw. – bleiben zusätzlich abzugsfähig. Je nach Einkünften ist im Einzelfall zwischen 
„kleiner“ (€ 300 p.A.) und „großer“ Arbeitsplatzpauschale (€ 1.200 p.A.) zu wählen, 
vorausgesetzt dass es keinen anderen Raum außerhalb der Wohnung gibt, der für die 
betriebliche Tätigkeit der Selbständigkeit zur Verfügung steht und dass tatsächliche Ausgaben 
vorliegen (Dokumentation!). Werden Aufwendungen für ein „Arbeitszimmer“ gem. § 20 Abs. 1 
Z 2 lit d EStG 1988 berücksichtigt, steht kein Arbeitsplatzpauschale zu. Wird die betriebliche 
Tätigkeit begonnen oder beendet und liegt aus diesem Grund ein Rumpfwirtschaftsjahr vor, ist 
eine Aliquotierung vorzunehmen. Werden mehrere betriebliche Tätigkeiten ausgeübt, steht es 
nur einmal zu und ist nach dem Verhältnis der Betriebseinnahmen aufzuteilen. 
 
Investitionsfreibetrag 
befristete Erhöhung von 01.11.2025 bis 31.12.2026 auf 20 %, sowie 22 % für Wirtschaftsgüter 
die dem Bereich der Ökologisierung zugehörig sind 
 
Der Investitionsfreibetrag kann (nur) für Wirtschaftsgüter des abnutzbaren Anlagevermögens 
mit einer betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer von mindestens vier Jahren geltend gemacht 
werden. Weiters darf der Gewinn nicht durch Pauschalierung ermittelt werden. Welche 
Investitionen als Ökologisierungsmaßnahmen dem erhöhten IFB unterliegen, hat der 
Bundesminister für Finanzen (BMF) in einer eigenen Verordnung (Öko-IFB-VO, siehe § 1) 
festgelegt. 
 
Betriebsausgaben-Pauschalierung 
Speziell für Einnahmen-Ausgaben-Rechner gibt es unter bestimmten Voraussetzungen die 
Möglichkeit, die jährlichen Betriebsausgaben mit einem fixen Prozentsatz anzusetzen. Bitte 
klären Sie diese Möglichkeit mit Ihrem Steuerberater ab. 
 
Kleinunternehmerpauschalierung 
Voraussetzung für die Anwendbarkeit der Pauschalierung ist, dass der Jahresumsatz maximal 
€ 55.000 (brutto) ab 2025 beträgt und Einkünfte aus Gewerbetrieb oder selbständiger Tätigkeit 
vorliegen. Das Betriebsausgabenpauschale beträgt 45 % der Betriebseinnahmen (ohne 
Umsatzsteuer) für produzierende Betriebe und 20 % der Betriebseinnahmen für 
Dienstleistungsbetriebe.  
 
Betriebsausgaben vor der Gründung  
Auch Ausgaben vor Betriebseröffnung, wie z.B. Aus- und Fortbildung bzw. Geschäftsumbau, 
vergebliche Ausgaben bzw. Ausgaben nach Beendigung dürfen unter Umständen steuerlich 
abgesetzt werden, wenn sie eindeutig mit einer Einkunftsquelle zusammenhängen. 

 
 
„5.2.3.1 Vorweggenommene Betriebsausgaben 
Aufwendungen können – auch bei Einnahmen-Ausgaben-Rechnern – schon vor der 
Betriebseröffnung anfallen. Eine zielstrebige Vorbereitung der Betriebseröffnung muss 
erkennbar sein. Dabei genügt es bereits, dass Aufwendungen zur Gewinnung der 
notwendigen Betriebsmittel gemacht werden. 
 
Beispiele: 
Aufwendungen zur Anschaffung der Betriebsmittel (VwGH 6.5.1980, 3371/79); Mietzahlungen 
für ein Geschäftslokal vor der Betriebseröffnung; vorbereitende Reisen zu potenziellen Kunden. 
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Die Absicht der Eröffnung des Betriebes ist durch geeignete Unterlagen nachzuweisen (z.B. 
Gewerbeanmeldung, Schriftverkehr mit potenziellen Geschäftspartnern, Einreichpläne, 
Kreditvereinbarungen, Kosten-Nutzenrechnung usw.). "Absicht" ist die nach außen hin 
erkennbare Manifestation in Verbindung mit der objektiven Eignung, auf Dauer gesehen 
positive Ergebnisse zu erzielen. 
 
Vorweggenommene Aufwendungen stellen keine Betriebsausgaben dar, wenn ersichtlich ist, 
dass die Ziele nicht auf einen Betrieb als Einkunftsquelle gerichtet waren (VwGH 10.11.1993, 
93/13/0108). 
Die entfernte Möglichkeit, mit den künftigen Mitgliedern eines zu gründenden Vereines in 
Geschäftsbeziehungen treten zu können, verleiht den Aufwendungen für die 
Vereinsgründung noch nicht die Eigenschaft von Betriebsausgaben (VwGH 27.6.2000, 
95/14/0134). 
 
5.2.3.2 Vergebliche Betriebsausgaben 
Die tatsächliche Eröffnung des Betriebes ist nicht notwendige Voraussetzung für die Abzugs-
fähigkeit der Aufwendungen (VwGH 26.11.1979, 2846/78), das gilt gleichfalls für eine 
angestrebte Geschäftsbeteiligung (VwGH 6.5.1980, 3371/79). Der Erwerb eines 
Nutzungsrechtes an landwirtschaftlichen Liegenschaften ohne einen Zusammenhang mit 
künftigen Einnahmen führt nicht zu abzugsfähigen Ausgaben (VwGH 12.4.1983, 82/14/0150). 
Die bloße Möglichkeit der späteren betrieblichen Verwendung eines Wirtschaftsgutes reicht für 
einen Abzug als Betriebsausgabe nicht aus (VwGH 11.10.1972, 0069/72). 
 
5.2.3.3 Nachträgliche Betriebsausgaben 
Aufwendungen, die nach Beendigung des Betriebes anfallen, sind bei Vorliegen eines 
Zusammenhanges mit der ehemaligen Tätigkeit als nachträgliche Betriebsausgaben 
abzugsfähig. Siehe dazu auch Rz 5501 ff und 6895 ff.“ 1 
______________________________ 
1 EStR 2000 GZ 06 0104/9-IV/6/00 idF GZ BMF-010203/0501-VI/6/2007 vom 05. Dezember 2007, Rz 1095f. 
 

 
 
 
3.4 Spesenverteiler 

Mittels des Spesenverteilers werden die laufenden Einnahmen und Ausgaben erfasst, 
dokumentiert und den entsprechenden Einnahmen- und Ausgabenarten zugeordnet. Eine 
praktische Excelvorlage finden Sie auch unter  
 
https:\\www.riz-up.at/easy 
 
Die Vorlage enthält MS Excel Makro-Funktionen, mit denen Sie Zusatzspalten und Zeilen 
einfügen können. So kann man beispielsweise die tatsächlich benötigten Ausgabenarten 
ändern/ergänzen und diese mit dem Formular E1a (Anlage zur Einkommensteuererklärung) 
abstimmen.  
 

https://www.riz-up.at/easy
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3.5 Anforderungen bezüglich der Aufzeichnungspflicht 
 

Mit welchen technischen Hilfsmitteln und wie genau die Aufzeichnungen geführt werden, bleibt 
letztlich jedem selbst überlassen. So kann ein Fahrtenbuch beispielsweise mit MS-Excel (siehe 
Vorlage auf https:\\www.riz-up.at/easy) oder auch mit modernen Handy-Apps geführt werden. 
Dem Finanzamt müssen jedenfalls Nachweise erbracht bzw. Aufzeichnungen vorgelegt 
werden, die nachträglich nicht veränderbar sind, ohne dass erkennbar ist, was ursprünglich 
erfasst war („Radierverbot“). Unter Umständen reicht sogar die Vorlage von Park- und/oder 
Tankrechnungen zusammen mit handschriftlichen Stehkalendern mit allen beruflichen 
Terminen. Bei Benützung von Excel-Vorlagen heißt dies für die Praxis, dass diese monatlich 
ausgedruckt, chronologisch abgelegt und im Spesenverteiler eingetragen („verbucht“) werden 
sollten.  
 

3.6 Belegaufbewahrung 
 

Die Steuererklärungen haben alle Einnahmen und Belege vollständig, geordnet und 
nachvollziehbar abzubilden, sodass auch später noch jederzeit eine Überprüfung durch das 
Finanzamt erfolgen kann. Die Belege sind zumindest 7 Jahre lang aufzubewahren.  
 
Gegen eine Aufbewahrung aller BH-Belege, vollständig und zeitlich sortiert in digitaler Form 
statt (nur) in Papier spricht grundsätzlich nichts, wenn und sofern gewährleistet ist, dass es sich 
um eine nicht veränderte und auch nicht mehr veränderbare Kopie der Originale handelt, z.B. 
als *.pdf insbesondere in einem revisionssicheren DMS-Archiv. 
 
Routinemäßige Betriebsprüfungen durch das Finanzamt umfassen in der Regel 3 veranlagte 
Kalenderjahre und sind jederzeit möglich. 
 
 
FIBU/Software 
Es gibt ein umfangreiches Softwareangebot am Markt, mit unterschiedlichem Funktionsumfang 
und teilweise auch kostengünstig, also auch ideal für Neugründerinnen und Neugründer 
(beispielsweise und exemplarisch proSaldo, informer, sevDesk, Boxit u.a.). Neben der 
papierlosen und digitalen Buchhaltung sind (oft gegen Aufpreis) die Angebotslegung, die 
Fakturierung, das Mahnwesen und auch Kundenstammdaten (CRM) Teil der Softwarepakete. 
ACHTUNG: vor allem günstige Programme sind teilweise eingeschränkt kompatibel zu vor- und 
nachgelagerten Systemen (z.B. e-Banking, Steuerberater, Warenwirtschaft). Sprechen Sie 
vorher mit Ihrem Steuerberater, um die Zusammenarbeit effizient zu gestalten und hohe 
Folgekosten einer nicht vorhandenen Schnittstelle zu vermeiden 

 
 

3.7 Anlagen zur Einkommensteuer 
 

- Muster für die Einkommensteuererklärungen (E1) und die Beilage zur 
Einkommensteuererklärung (E1a) liegen auf den folgenden Seiten bei. 

- Muster Fahrtenbuch.xls (Vorlage siehe auch https:\\www.riz-up.at/easy) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.riz-up.at/easy
https://www.riz-up.at/easy
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4  R E C H N U N G  U N D  U M S A T Z S T E U E R 
 
 

4.1 Allgemeines 
 

Der Unternehmer hat grundsätzlich Umsatzsteuer zusätzlich zu seinen „Netto“-Preisen an 
Kunden zu verrechnen, einzuheben und monatlich (quartalsweise) bis zum 15. des 
zweitfolgenden Monats ans Finanzamt abzuführen. Gleichzeitig bekommt er die bezahlten 
„Vorsteuern“ laut ordnungsgemäßen Rechnungsbelegen vom Finanzamt zurück 
(ausgenommen PKW). 
 
Die Umsatzsteuer beträgt im Normalfall 20 % und nur für ganz bestimmte Lieferungen und 
Leistungen gelten 13 %, 10 % oder 0 % Umsatzsteuer2. Formale Rechnungsmerkmale sind zu 
beachten, die Finanz prüft streng.  
 
Ausnahmen von der USt gibt es für sogenannte „Kleinunternehmer“ mit Einnahmen von 
maximal € 55.000 pro Jahr inkl. Umsatzsteuer (=Bruttogrenze). Diese sind von einer 
Umsatzsteuerpflicht befreit, können sich aber auch keine Vorsteuern abziehen. Der Hinweis 
„ohne MWSt gem. §6(1) 27 UStG“ auf der Rechnung schafft Klarheit. 
 
 

 
 
Auch Kleinunternehmer dürfen auf Antrag Umsatzsteuer verrechnen 
und können sich dafür die Vorsteuer von Investitionen vom Finanzamt 
zurückholen, sind dann aber für 5 Jahre umsatzsteuerpflichtig. 
 

 

 
 
Lieferungen und Leistungen bzw. Einfuhren aus der Europäischen Union fallen unter die 
Binnenmarktregelungen (Erwerbsbesteuerung). Für diese Zwecke ist eine UID-Nummer (z.B. 
ATU12345678) zu beantragen. Mit 1.1.2010 wurden die diesbezüglichen Aufzeichnungs- und 
Meldefristen geändert. Seither müssen auch 0 % steuerfreie, sonstige Leistungen in 
innergemeinschaftliche EU-Nachbarländer monatlich bzw. quartalsweise gemeldet werden – 
allerdings nach Leistungszeitraum (nicht Rechnungsdatum) und schon bis zum 30. des 
Folgemonats (!). Bitte holen Sie sich von Ihrem Steuerberater die aktuellen Informationen. 
 
 

  
Für Kunden, die nicht Unternehmer sind, zählt der Preis inklusive  
20 % Umsatzsteuer bei der Auswahl des Lieferanten. 
 

 

 
 
Exemplarische Vorlagen für die monatlichen bzw. quartalsweisen 
Umsatzsteuervoranmeldungen (U30) und die Jahres-Umsatzsteuererklärungen (U1) liegen zur 
besseren Veranschaulichung und Vorbereitung bei (siehe Punkt 4.4). Grundsätzlich erwartet 
sich die (Finanz-)Verwaltung aber seit dem „e-Zustellgesetz“ (vgl. Beilage/Infoblatt) ab 2020 von 
allen Unternehmern nur mehr elektronische Übermittlungen bzw. Geltendmachung und stellt 
ihrerseits Bescheide nur mehr elektronisch ins digitale Postfach zu. 
 
 

  

 
2 In den Tiroler Exklaven Jungholz und Mittelberg ermäßigt sich der Normalsteuersatz auf 19 % 
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Bitte schauen Sie daher regelmäßig in Ihr digitales Postfach, 
hinterlegen Sie eine gültige E-Mail-Adresse und beachten Sie, dass bei 
elektronischer Zustellung von Bescheiden die Frist zur 
Korrekturmöglichkeit bzw. allfälligen Ergänzung (in der Regel 1 Monat) 
sofort (!) ohne Postweg zu laufen beginnt. 
 

 

 
 

Elektronische Zustellung (eZustellung) 
Unternehmen haben das Recht auf elektronischen Verkehr mit Behörden. 
Alle Bundesbehörden und Behörden, die Bundesgesetze umsetzen (z.B. im Rahmen des 
Meldewesens), müssen eZustellungen von bundesbehördlichen Dokumenten an 
Unternehmen ermöglichen. 

Gleichzeitig sind Unternehmen verpflichtet, an der eZustellung teilzunehmen. 
Ausgenommen sind jene, die wegen Unterschreitens der Umsatzgrenze nicht zur Abgabe 
von Umsatzsteuervoranmeldungen verpflichtet sind. Weiters sind Unternehmen 
ausgenommen, die über keinen Internetanschluss bzw. keine notwendigen technischen 
Voraussetzungen verfügen. 

Im Zuge der eZustellung können behördliche Nachrichten (RSa, RSb-Schreiben, 
Fensterkuvert-Sendungen) sicher über das elektronische Postfach "Mein 
Postkorb" zugestellt und abgeholt werden. Zustellungen können weltweit rund um die 
Uhr eingesehen werden. Die eZustellung ermöglicht zudem kürzere Verfahrenszeiten. Für 
Teilnehmende des Elektronischen Rechtsverkehrs (ERV) ist eine Weiterleitung in diesen 
und somit in die Branchensoftware konfigurierbar.  

Außerdem besteht für Unternehmen die Möglichkeit, eine Schnittstelle 
zur automatischen Abholung von behördlichen Nachrichten zu nutzen, z.B. für die eigene 
Unternehmens-/Verfahrens-Softwarelösung. 

"Mein Postkorb" kann direkt aus dem angemeldeten Bereich des 
Unternehmensserviceportals aufgerufen werden. In "Mein Postkorb" werden 
alle eZustellungen von Behörden an einer Stelle gesammelt angezeigt. Die Nutzung 
dieses Service ist für Unternehmen kostenlos. 

 
Quelle: www.usp.gv.at 

Letzte Aktualisierung: 1. Januar 2025 

Für den Inhalt verantwortlich: Bundeskanzleramt 

 
  

https://www.usp.gv.at/themen/steuern-finanzen/umsatzsteuer-ueberblick/weitere-informationen-zur-umsatzsteuer/umsatzsteuervoranmeldung.html
https://www.usp.gv.at/themen/betrieb-und-umwelt/ezustellung/mein-postkorb.html
https://www.usp.gv.at/themen/betrieb-und-umwelt/ezustellung/mein-postkorb.html
https://www.usp.gv.at/themen/betrieb-und-umwelt/ezustellung/mein-postkorb.html
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4.2 Gesetzliche Bestandteile der Rechnung 
 

Rechnungen müssen gewisse gesetzliche Bestandteile beinhalten, damit diese beispielsweise 
beim Vorsteuerabzug geltend gemacht werden können.  
 

  
Überprüfen Sie daher auch Ihre Eingangsrechnungen, ob sie dem 
UStG entsprechen. 
 

 

 
 

 
 
Weitere Bestandteile der Rechnung 

 
Neben den gesetzlichen Bestimmungen ist es aus kaufmännischer Sicht auch sinnvoll, 
weitere Bestandteile in der Rechnung anzuführen. Dies können beispielsweise sein: 

 
- Bestellnummer, Vertreternummer 
- Artikelnummer 
- Reklamationsfrist 
- Zahlungsbedingungen 
- Verzugszinsen 
- Fakturengerichtsstand 
- Rabatt 
- Versandspesen 
- Bankverbindung, Firmenbuchnummer 
- Eigentumsvorbehalt 
- ev. werbewirksame Hinweise 
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Weitere Praxis-Tipps: 

- Jeder Rechnung sollte ein Zahlschein beigelegt werden. 
- Rechnungen sollten möglichst gleichzeitig mit der Ware beim Käufer eintreffen. 
- Der Fakturengerichtsstand (Erfüllungsort der Zahlung) gilt nicht bei Geschäften, die dem 

Konsumentenschutzgesetz KSchG unterliegen, also Geschäfte zwischen einem 
Unternehmen und Privatpersonen. 

- Prüfen Sie Rechnungen bei Erhalt auf materielle und formelle Fehler. 
 

 
4.3 Vorsteuerabzug für Firmenfahrzeuge 

 
Bei Ankauf eines Firmenfahrzeugs sollten Sie beachten, dass der Vorsteuerabzug nur bei ganz 
bestimmten Fahrzeugtypen, so genannten „Fiskal-LKW“ gestattet ist. 
 
Der Vorsteuerabzug bei Fiskal-LKW betrifft nicht nur die Anschaffung, sondern auch die 
laufenden Ausgaben. 
 
Ein exemplarischer Ausdruck der Liste (Stand 10.3.2022) der vorsteuerabzugsberechtigten 
Kleinbusse liegt bei. Die jeweils aktuellen Listen sämtlicher vorsteuerabzugsberechtigten 
Fahrzeugtypen und -modelle finden Sie auf der Website des Finanzministeriums unter  
 
https://www.bmf.gv.at/themen/steuern/kraftfahrzeuge/vorsteuerabzugsberechtigte-fahrzeuge.html 
 
 
Ab 01.01.2016 dürfen Unternehmer, die zum vollen Vorsteuerabzug berechtigt sind (d.h. nicht 
z.B. Ärzte, Versicherer, Kleinunternehmer) für die Anschaffung, Miete und Betrieb (laufende 
Kosten) von nicht in der Liste angeführten PKW/Kombi mit reinem 100 %-igen Elektromotor 
einen Vorsteuerabzug lt. ordnungsgemäßer Rechnung vornehmen, abzüglich natürlich wie 
bisher anteiliger umsatzsteuerpflichtiger Privatnutzung. Der unbeschränkte Vorsteuerabzug gilt 
für PKW/Kombi mit Anschaffungskosten bis zu € 40.000 (brutto inkl. USt, vgl. „Luxustangente“). 
Bei PKW/Kombi mit Anschaffungskosten über € 80.000 ist der Vorsteuerabzug weiterhin zur 
Gänze ausgeschlossen. 

 

 
 
 
 
 
 

https://www.bmf.gv.at/themen/steuern/kraftfahrzeuge/vorsteuerabzugsberechtigte-fahrzeuge.html
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Bitte erkundigen Sie sich vor der Anschaffung bei Ihrem Fahrzeug-
händler und/oder Steuerberater – eine nachträgliche Änderung durch 
Umbauten ist nicht möglich. 
 

 

 
 
 
4.4 Anlagen zu Rechnung und Umsatzsteuer 

 
- Muster Umsatzsteuervoranmeldung U30 (exemplarisch) 
- Muster Umsatzsteuererklärung U1 (exemplarisch) 
- Liste Vorsteuer-abzugsberechtigte Kleinbusse gemäß § 5 der Verordnung aus 2002 
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Kleinbusse gemäß § 5 der Verordnung aus 2002 
Im Folgenden werden die Fahrzeugtypen angeführt, die nach Ansicht des Bundesministeriums für Finanzen unter 
Bedachtnahme auf die Entscheidung des EuGH vom 8. Jänner 2002, RS C-409/99, als vorsteuerabzugsberechtigte 
Kleinbusse anzusehen sind. 

Bis 2002 ausgelaufene Modelle sind kursiv gedruckt.   

• Chevrolet Astro Van 
• Chevrolet Sport Van 
• Chevrolet Trans Sport 
• Chevrolet Uplander 
• Chrysler Ram Van 
• Chrysler Voyager 
• Chrysler Grand Voyager 
• Chrysler Pacifica 
• Citroen Berlingo (Modelle ab 2009) 
• Citroen C8 
• Citroen C 25 
• Citroen Evasion 
• Citroen Jumper 
• Citroen Jumpy 
• Citroen Spacetourer 
• DFSK V27 
• Fiat Doblo (ab Modelljahr 2006) 
• Fiat Ducato 
• Fiat Scudo 
• Fiat Talento  
• Fiat Ulysse 
• Ford Aerostar 
• Ford Galaxy 
• Ford Mercury Villager 
• Ford Tourneo Connect (alle Modelle) 
• Ford Tourneo Custom (alle Modelle) 
• Ford Transit (alle Modelle) 
• Ford Transit Connect (alle Modelle) 
• Ford Transit Custom (alle Modelle) 
• Forthing 9 
• GAZ Gazelle  
• GMC/Savanna 
• Honda Shuttle 
• Hyundai H-100 
• Hyundai Starex 
• Hyundai Staria 
• Hyundai Trajet 
• Isuzu WFR, WFS 53 und Midi 
• Iveco Daily 
• KIA Carnival 
• Lancia Phedra 
• Lancia Voyager 
• Lancia Z 
• Lexus LM 350H 
• MAN TGE 
• Mazda E2000 
• Mazda E2200 
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• Mazda MPV 
• Mercedes-Benz Citan lang (420) und T-Klasse lang (420) 
• Mercedes-Benz Citan extralang (415) 
• Mercedes Sprinter 
• Mercedes-Benz Sprinter 907/910 
• Mercedes Viano 
• Mercedes Vito 
• Mercedes- Benz EQV (447) 
• Mercedes- Benz eVito Tourer (447) 
• Mercedes-Benz Vito (447) 
• Mercedes V-Klasse 
• Mercedes 207, 208, 209, 210, 307, 309, 310 und MB 100 
• Mercedes-Benz V-Klasse (447) 
• Mitsubishi Grandis 
• Mitsubishi L 300 
• Mitsubishi L 400 
• Mitsubishi Space Gear 
• Mitsubishi Space Wagon ab Modelljahr 1999 
• Nissan e-NV200  
• Nissan Interstar 
• Nissan NFK Townstar (Evalia) lang 
• Nissan NV200 
• Nissan NV400 
• Nissan Primastar / Nissan NV300  
• Nissan Serena C23 
• Nissan Urvan 
• Nissan Vanette 
• Nissan Vanette Cargo 
• Opel Combo (Modelle ab 2012) 
• Opel Movano 
• Opel Sintra 
• Opel Vivaro 
• Opel Vivaro Kombi 
• Opel Vivaro Life 
• Opel Zafira Life 
• Peugeot Boxer 
• Peugeot Expert 
• Peugeot Expert Tepee 
• Peugeot Partner Tepee (Modelle ab 2009) 
• Peugeot Rifter 
• Peugeot Traveller 
• Peugeot J5/J9/J7 
• Peugeot 806 
• Peugeot 807 
• Pontiac TransSport 
• Renault Espace (Modelle bis 2014) 
• Renault Grand Espace 
• Renault Grand Kangoo und Kangoo Maxi (Modelle ab 2012) 
• Renault Grand Kangoo (Modelle ab 2023) 
• Renault Master 
• Renault Trafic 
• Seat Alhambra 
• SsangYong Rodius  
• Toyota Avensis Verso 
• Toyota Hi Ace 
• Toyota Lite Ace 
• Toyota Previa 
• Toyota Proace 
• Toyota Proace City Verso 
• Toyota Sienna 
• VW Caddy (alle Modelle) 
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• VW Caravelle 
• VW Crafter 
• VW Der neue VW Multivan 
• VW Eurovan 
• VW ID. Buzz (alle Modelle) 
• VW LT 
• VW Multivan 
• VW Sharan 
• VW Transporter, TransVan, Combi CL 
• VW Type 70 

 

Wurde für ein Fahrzeug im Hinblick auf die mangelnde Kleinbus-Eigenschaft nach der Verordnung BGBl Nr. 
273/1996 hinsichtlich der Anschaffungskosten ein Vorsteuerabzug nicht geltend gemacht, können die Veräußerung 
und die dauernde Entnahme des Fahrzeuges sowie auch die Überlassung eines solchen Fahrzeuges an eine 
Arbeitnehmerin/einen Arbeitnehmer für Privatfahrten einschließlich Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte 
ohne Betriebskostenbeiträge der Arbeitnehmerin/des Arbeitnehmers als nicht steuerbare Vorgänge behandelt 
werden. Die Bemessungsgrundlage für einen laufenden Eigenverbrauch ist bei diesen Fahrzeugen ohne Afa-
Tangente anzusetzen. 

Letzte Aktualisierung: 19. Jänner 2026 
Quelle: https://www.bmf.gv.at/themen/steuern/kraftfahrzeuge/vorsteuerabzugsberechtigte-fahrzeuge.html 

 

 
 

  

https://ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=59c78ca5-cbe2-4db7-87eb-2cfbc58246fd&Position=1&Abfrage=BgblPdf&Titel=&Bgblnummer=273%2f1996&SucheNachGesetzen=False&SucheNachKundmachungen=False&SucheNachVerordnungen=False&SucheNachSonstiges=False&SucheNachTeil1=False&SucheNachTeil2=False&SucheNachTeil3=False&SucheNachTeilAlt=False&VonDatum=01.05.1945&BisDatum=31.12.2003&ImRisSeitVonDatum=01.05.1945&ImRisSeitBisDatum=31.12.2003&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Dokumentnummer=1996_273_0
https://ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=59c78ca5-cbe2-4db7-87eb-2cfbc58246fd&Position=1&Abfrage=BgblPdf&Titel=&Bgblnummer=273%2f1996&SucheNachGesetzen=False&SucheNachKundmachungen=False&SucheNachVerordnungen=False&SucheNachSonstiges=False&SucheNachTeil1=False&SucheNachTeil2=False&SucheNachTeil3=False&SucheNachTeilAlt=False&VonDatum=01.05.1945&BisDatum=31.12.2003&ImRisSeitVonDatum=01.05.1945&ImRisSeitBisDatum=31.12.2003&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Dokumentnummer=1996_273_0
https://www.bmf.gv.at/themen/steuern/kraftfahrzeuge/vorsteuerabzugsberechtigte-fahrzeuge.html
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5 P E R S O N A L 
 
 

Auch Ihr Betrieb wird hoffentlich wachsen und die täglichen Aufgaben, wie Vertrieb, die 
eigentliche Leistungserstellung, laufende Kundenbetreuung, interne administrative Aufgaben, 
Fragen der EDV usw. werden immer mehr und irgendwann für eine einzelne Person nicht mehr 
bewältigbar. Auch wenn der eine oder andere Bereich an externe Partner ausgelagert werden 
kann (z.B. Führung der Buchhaltung durch den Steuerberater), ist in vielen Fällen die Anstellung 
von eigenen Mitarbeitern erforderlich.  

 
5.1 Lohnnebenkosten 
 

Der Dienstgeber hat für seine Dienstnehmer Sozialversicherungsbeiträge, Lohnsteuern und 
Lohnabgaben („Lohnnebenkosten“) vom Bruttogehalt einzubehalten und an Finanzamt, 
Gesundheitskrankenkasse und Gemeinde abzuführen. Der Dienstnehmer selbst bekommt nur 
das verbleibende Nettogehalt ausbezahlt und muss sich selbst um nichts mehr kümmern. 
 
Die Frist zur Überweisung der SV-Beiträge ist stets der 15. des Folgemonats. Bei Überschreiten 
der Respirofrist (3 Tage) werden Verzugszinsen belastet. 
 
In der formalen Abrechnung sind Dienstgeber-(DGA) und Dienstnehmer-(DNA)beiträge zu 
unterscheiden, die Prozentsätze für Angestellte und Arbeiter unterscheiden sich geringfügig, sie 
berechnen sich immer vom Bruttogehalt. 

 
 

Werte Angestellte 2026 Beitragssatz in % 
DNA DGA Summe 

Krankenversicherung 3,87 3,78 7,65 
Unfallversicherung  1,10 1,10 
Pensionsversicherung 10,25 12,55 22,80 
Arbeitslosenversicherung 2,95 2,95 5,90 
Zuschlag Insolvenzentgeltfonds  0,10 0,10 
Arbeiterkammerumlage 0,50  0,50 
Wohnbauförderung 0,50 0,50 1,00 
Summe 18,07 20,98 39,05 
    
Kommunalsteuer  3,00 3,00 
Dienstgeberbeitrag  3,70 3,70 
Zuschlag zum Dienstgeberbeitrag  0,33* 0,33* 
Mitarbeitervorsorgekasse  1,53 1,53 

 
*Freigrenze und Freibetrag: 1.460 EUR bzw. 1.095 EUR. Für Personen über 60 Jahre ist 
kein Zuschlag zum Dienstgeberbeitrag zu entrichten.  
Die Beiträge unterscheiden sich nach Bundesländern, z.B. ist in Wien eine U-Bahn-Abgabe 
zu entrichten 

 
 
5.2 Freie Dienstnehmer 
 

„Freie“ Dienstnehmer unterscheiden sich von „echten“ Dienstnehmern dadurch, dass sie nicht 
unter das Arbeitsrecht fallen (kein Urlaubsanspruch, keine fixen Arbeitszeiten, freie 
Arbeitseinteilung, keine Sonderzahlungen, arbeiten mit den Betriebsmitteln des Dienstgebers). 
 
Der Abschluss eines entsprechenden Dienstvertrags wird empfohlen, entsprechende 
Vertragsmuster finden Sie z.B. auf dem Portal der Wirtschaftskammer Österreich. 
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5.3 Geringfügig Beschäftigte 
 

Geringfügig Beschäftigte mit maximal € 551,10 pro Monat haben keine (Dienstnehmer-) 
Sozialversicherungsbeiträge abzuführen. Für den Dienstgeber können aber sehr wohl 
Lohnnebenkosten und SV-Beiträge anfallen, abhängig wie viele Dienstnehmer beschäftigt 
werden. Jedenfalls sind auch auf geringfügig Beschäftigte alle arbeitsrechtlichen Vorschriften 
anzuwenden, wie z.B. Urlaub, Krankenstand u.ä. . 

  
 

5.4 Anmeldung der Dienstnehmer bei der österr. Gesundheitskasse (ÖGK) 
 

Dienstgeber müssen alle neu eintretenden Dienstnehmer vor Arbeitsantritt zur 
Sozialversicherung anmelden. Die Anmeldung zur Pflichtversicherung muss vor Arbeitsantritt 
des Dienstnehmers bei der Gesundheitskrankenkasse eingelangt sein. 
 
Die frühere „Mindestangabenanmeldung“ entfällt. Die ab 1.1.2019 vor Arbeitsantritt zu 
erstattende Anmeldung beinhaltet  
 
• die Daten des Dienstgebers (Beitragskontonummer etc.), 
• den Namen des Beschäftigten,  
• die Versicherungsnummer bzw. das Geburtsdatum der jeweiligen Person, 
• den Tag der Beschäftigungsaufnahme, 
• den Versicherungsumfang (Voll- oder Teilversicherung) 
• den Beschäftigungsbereich (Arbeiter, Angestellter, Arbeiterlehrling, 

Angestelltenlehrling bzw. sonstige Personen ohne Versicherungsschutz), 
• den Beginn der Betrieblichen Vorsorge und 
• ein Auswahlfeld, ob ein freier Dienstvertrag vorliegt. 

 
Diese Meldung ist zwingend elektronisch zu übermitteln. Ab 1.1.2019 ist die Erstattung dieser 
Anmeldung auch über die neue ELDA-App möglich. 
 
In Ausnahmefällen (keine EDV-Ausstattung, kein Internetzugang, Personalverrechnung wird 
von einer anderen Stelle durchgeführt und ist nicht mehr erreichbar) ist eine „Vor-Ort-
Anmeldung“ zulässig, die jedoch ausschließlich über Fax (05 0766 1461) oder über Telefon (05 
0766 1460) erstattet werden kann. Im Fall einer „Vor-Ort-Anmeldung“ muss binnen 7 
Kalendertagen nach dem Eintritt die neue Anmeldung elektronisch übermittelt werden. 
  
Online-Meldung oder Download der App auf www.elda.at 
 

 
5.5 Dienstzettel 
 

Die Arbeitgeberin/der Arbeitgeber hat der Arbeitnehmerin/dem Arbeitnehmer unverzüglich nach 
Beginn des Arbeitsverhältnisses eine schriftliche Aufzeichnung über die wesentlichen Rechte 
und Pflichten aus dem Arbeitsvertrag, einen so genannten Dienstzettel, auszuhändigen, wenn 
 
- der Arbeitsvertrag nicht schriftlich abgeschlossen wurde oder 
- der schriftliche Arbeitsvertrag nicht alle unten angeführte Angaben enthält. 
 
Kein Dienstzettel muss ausgestellt werden bei Arbeitsverhältnissen, die – aus welchem Grund 
auch immer – nicht länger als 1 Monat dauern. 
 
 
Angaben am Dienstzettel (siehe auch §2 Abs. (2) AVRAG):  
 

http://www.elda.at/
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o Name und Anschrift des Arbeitgebers und des Arbeitnehmers, 
o Beginn des Arbeitsverhältnisses und gegebenenfalls das Ende des 

Arbeitsverhältnisses, 
o Dauer der Kündigungsfrist, Kündigungstermin, 
o gewöhnlicher oder wechselnder Arbeits-/Einsatzort, allfällige Einstufung in ein 

generelles Schema, 
o vorgesehene Verwendung, 
o Grundgehalt, weitere Entgeltbestandteile und Fälligkeit des Entgelts, 
o Ausmaß des jährlichen Erholungsurlaubes, 
o vereinbarte tägliche oder wöchentliche Normalarbeitszeit des Arbeitnehmers,  
o anzuwendender KV, Betriebsvereinbarung, Mindestlohntarif 
o Name und Anschrift der Betrieblichen Vorsorgekasse 

 
Die Angaben 

o Dauer der Kündigungsfrist und Kündigungstermin,  
o gewöhnlicher (oder wechselnder) Arbeitsort,  
o Anfangsbezug, Fälligkeit des Entgelts, Urlaubsausmaß und  
o vereinbarte tägliche oder wöchentliche Normalarbeitszeit  

können auch durch Verweis auf Gesetze, Kollektivverträge, Betriebsvereinbarungen oder 
betriebsübliche Reiserichtlinien erfolgen. 

 
 
 

5.6 Arbeitszeitaufzeichnungen 
 

Arbeitszeitaufzeichnungen sind für alle Mitarbeiter Pflicht. Fehlen diese Aufzeichnungen bei 
späteren Prüfungen durch das Arbeitsinspektorat, kann es seit 1.1.2008 zu drastischen Strafen 
kommen. Die Nichteinhaltung der entsprechenden Bestimmungen nach § 26 Abs.1 bis 5 AZG 
wird mit einer Geldstrafe von € 72 bis € 1.815, im Wiederholungsfall von € 145 bis € 1.815, 
belegt. 
Außerdem wird es bei Fehlen dieser Aufzeichnungen auch zu Problemen bei GPLA-Prüfungen 
(Sozialversicherung und Lohnsteuer) kommen. Eine Vorlage der WKÖ liegt bei (siehe Punkt 5.7 
in den Anlagen/Mustern). 
 
Auf diese Aufzeichnungen hat der Dienstnehmer einen Rechtanspruch. Weiters ist die 
Verjährung von Überstunden daran gekoppelt. Bei Teilzeitbeschäftigten ist ab 2008 ein 
Mehrarbeitszuschlag zu bezahlen, sobald die Mitarbeiter mehr als die vereinbarte Arbeitszeit 
leisten. Auch dieser Mehrarbeitszuschlag ist zu vermeiden, sofern bestimmte Vereinbarungen 
mit den Mitarbeitern schriftlich getroffen werden.  
 
Die genauen Bestimmungen zu den täglichen Arbeitszeiten, Pausen und Ruhezeiten sind im 
jeweiligen aktuellen Branchen-Kollektivvertrag nachzulesen. 

 
Achtung:  
Seit 1.7.2011 gilt zudem das Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz (LSD-BG), wonach 
von Kontrollorganen der neuen „Finanzpolizei“ unvorangemeldet und vor Ort, vor allem auf 
Baustellen und in der Gastronomie die rechtzeitige Anmeldung aller beschäftigten 
Dienstnehmer und deren korrekte Entlohnung laut Branchen-Kollektivvertrag geprüft werden 
dürfen. Bei auch nur geringfügiger Unterentlohnung drohen drakonische Strafen von 
mindestens € 5.000,- je Dienstnehmer. 

 
 
5.7 Anlagen/Muster Personal 

 
- Muster ArbeitszeitaufzeichnungI 
- Muster ArbeitszeitaufzeichnungII  

 
Die Vorlagen finden Sie auch auf  https:\\www.riz-up.at/easy.

https://www.riz-up.at/easy
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6. N E B E N B E R U F L I C H   S E L B S T Ä N D I G 

 
 
Die nebenberufliche Selbstständigkeit ist für viele Menschen eine attraktive Möglichkeit, neben dem 
„sicheren Einkommen des Dienstverhältnisses“, ein eigenes Unternehmen zu starten – oftmals auch 
erst im kleinen Umfang. Die Hinweise der vorherigen Abschnitte Gründungsplan, Gewerbliche 
Sozialversicherung, Einkommensteuer, Umsatzsteuer und Personal sind dabei genauso 
anzuwenden. 

 
6.1 Kleinunternehmer in der SVS 

 
Die Ausnahme für Kleinunternehmer in der SVS stellt eine Möglichkeit dar, die Ausgaben zu 
Beginn der Unternehmereigenschaft zur reduzieren, da nur Unfallversicherung zu zahlen ist, 
sofern die Voraussetzungen (siehe Punkt 2.1) erfüllt sind. Durch das Dienstverhältnis ist man 
bereits kranken- und pensionsversichert. Sobald die Geringfügigkeitsgrenze überschritten wird, 
berechnet die SVS anhand des Einkommensteuerbescheids die Bemessungsgrundlage für die 
gewerbliche Sozialversicherung und schreibt die Sozialversicherungsbeiträge vor. Sollte man 
aufgrund des Dienstverhältnisses bereits in der Höchstbemessungsgrundlage eingestuft sein, 
ist für den zusätzlichen Gewinn der Selbständigkeit keine Sozialversicherung an die SVS mehr 
zu leisten (Differenzvorschreibung). 

 
6.2 Einkommensteuer 

 
In der Einkommensteuer kann die Möglichkeit der „Kleinunternehmer-Pauschalierung (S.12) 
oftmals steuerlich günstiger als die Gewinnermittlung nach Einnahmen-/ Ausgabenrechnung 
sein. Daher ist es zu empfehlen, Vergleiche zu berechnen. Jedoch muss auf die Sperr-/ 
Bindefristen geachtet werden. Nichtsdestotrotz wird der Gewinn des Unternehmens in der 
Einkommensteuererklärung mit dem steuerpflichtigen anderen Einkommen (z.B. des 
Dienstverhältnisses) addiert und der Tarifstufensatz für die Einkommensteuer angewendet. 
Daher kommt es oft zu höheren Einkommensteuer-Nachzahlungen, da der Gewinn mit dem 
Grenzsteuersatz des Dienstverhältnisses besteuert wird.  

 
 

 
 
Bitte legen Sie genug Geld zur Seite, um sich die Einkommensteuer-
Nachzahlung leisten zu können! 
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